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Stans, 14. Januar 2021 

Landratsbeschluss über einen Objektkredit für den kantonalen Auftritt an der Vereidi-
gungsfeier der Schweizergardisten "Sacco di Roma 2022"; Mitbericht der Finanzkom-
mission 

Sehr geehrte Frau Landratspräsidentin 
Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte 
 
Die Finanzkommission hat an der Sitzung vom 14. Januar 2021 in Anwesenheit von Regie-
rungsrätin Karin Kayser und Regierungsrat Alfred Bossard den Antrag des Regierungsrates 
zum Landratsbeschluss über einen Objektkredit für den kantonalen Auftritt an der Vereidi-
gungsfeier der Schweizergardisten "Sacco di Roma 2022" beraten. Sie erstattet dem Landrat 
gestützt auf Art. 23b Abs. 1 des Landratsgesetzes und auf § 92 des Landratsreglementes 
Mitbericht. 
 
1  Ausgangslage 
  
Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 634 vom 7. Dezember 2020 dem Landrat Antrag zum 
erwähnten Landratsbeschluss gestellt. Der Objektkredit soll es dem Kanton ermöglichen, die 
Einladung als Gastkanton am sogenannten «Sacco di Roma» anzunehmen. Neben der Teil-
nahme an den Vereidigungsfeierlichkeiten ist auch geplant, in Nidwalden ein attraktives Pro-
gramm zu organisieren.  
 
2  Stellungnahme der Finanzkommission 

 
Die Finanzkommission stimmt der Teilnahme am Sacco di Roma und einem entsprechenden 
Objektkredit grossmehrheitlich zu. Sie erachtet dies im Hinblick auf die langandauernde, his-
torische Verbundenheit des Kantons mit der Schweizergarde als gerechtfertigt. Seit 1548 sind 
auch Nidwaldner in der Schweizergarde vertreten. Die Einladung zum Anlass und deren An-
nahme sind ein Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung.  
 
Umstritten ist die Höhe des Objektkredits. Mit Stichentscheid des Kommissionspräsidenten hat 
sich die Finanzkommission für eine Kürzung des Objektkredits auf die Höhe von Fr. 100'000.- 
ausgesprochen. Mit Hinweis auf die Kantone Luzern und Obwalden in früheren Jahren erach-
tet die Mehrheit diese Kredithöhe als ausreichend, insbesondere in Anbetracht der sich durch 
die Coronapandemie finanziell verschlechterte Situation. Die Minderheit dagegen lehnt eine 
Kürzung des Objektkredits insbesondere deshalb ab, weil eine Kürzung um Fr. 50'000.- keinen 
nachhaltig positiven Einfluss auf den Staatshaushalt hat, sich aber insbesondere negativ auf 
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das kulturelle Rahmenprogramm von Nidwaldner Künstlerinnen und Künstlern für die Nidwald-
ner Bevölkerung auswirken dürfte.  
 
 
3  Antrag der Finanzkommission 
 

Die Finanzkommission beantragt dem Landrat mit 6:5 Stimmen (Stichentscheid des Kommis-
sionspräsidenten) bei 1 Enthaltung, den Objektkredit um 50'000 Franken auf Fr. 100'000 Fran-
ken zu kürzen. 
 
Schliesslich beantragt sie dem Landrat mit 8:2 Stimmen bei 1 Enthaltung, den Objektkredit zu 
beschliessen.  

Freundliche Grüsse 
FINANZKOMMISSION 

       
Jörg Genhart 
Präsident 

lic. iur. Emanuel Brügger 
Landratssekretär 

 

 


